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RAHMENTHEMA: PRÜFUNGEN IN DER BERUFLICHEN BILDUNG 

Hans-Werner Prahl 

Die Gesellschaft und ihre Prüfungen 
Prüfungen, für viele mit Angst und oft unerträglichem Lei­
stungsdruck verbunden, sind unter historisch gesellschaftli­
chen Bedingungen entstanden. Im Laufe ihrer Entwicklung 
haben sie manche Funktionen übernommen, die heute nicht 
mehr sinnvoll oder erfüllbar sind. Trotzdem ist es schwer, 
das ausgedehnte Prüfungswesen einzudämmen, weil die heu­
tigen Funktionen der Institution Prüfung - als oft wider­
sprüchliches und gerade deshalb stabiles Funktionengemisch 
- von unterschiedlichen Interessengruppen auf verschiede­
nen Ebenen beansprucht und nicht aufgegeben werden. 

Japanische Kinder müssen bereits vor der Aufnahme in den 
Kindergarten eine Prüfung ablegen. Ganz so weit ist es hier­
zulande noch nicht. Doch auch in Deutschland mussen von 
der Kindheit bis zum Alter immer wieder Prufungen absol­
viert werden: zwischen den einzelnen Stufen des Bildungs­
wesens, beim Eintntt ins Berufsleben, in der Berufsausbil­
dung, bei der Übernahme mancher Berufsposition oder beim 
Erwerb von Fahrerlaubnissen bzw. sonstigen Berechtigungen. 
Auch unsere Gesellschaft 1st w1e viele Industriegesellschaf­
ten zu einer Gesellschaft der Prüfungen geworden. 

Mit der Zahl der Prüfungen ist auch das Leiden am Prü­
fungswesen gewachsen. Die Auswirkungen der Prüfungs­
bzw. Leistungsangst sind in manchen Bereichen schon be­
ängstigend geworden: rund 350 Schülerselbstmorde jährlich, 
psychosomatische und körperliche Krankheitssymptome, Ag­
gressionshandlungen und Medikamentenmißbrauch sind nur 
die sichtbarsten Effekte des angsterregenden Prüfungs­
systems in Schule, Universität oder Beruf. Schon vor etwa 
hundert Jahren klagte Bismarck: .,Wir gehen an den Exa­
mina zugrunde; die meisten, welche sie bestehen, sind dann 
so abgewirtschaftet, daß sie irgendeiner Initiative unfähig 
sind, sich gegen alles, was an sie herankommt, möglichst 
ablehnend verhalten und, was das Schlimmste ist, eine 
große Meinung von ihren Fähigkeiten haben, weil sie sieg­
reich aus allen diesen Examina herausgekommen sind" [1]. 

Doch hat dieser Leidensdruck bislang nur selten zu einge­
henden Untersuchungen der gesellschaftlichen Funktionen 
von Prüfungen gefLihrt. Prüfungen sind in der Gegenwart so 
selbstverständlich geworden, ihr Funktionieren erscheint 
trotz mancher Kritik immer noch den gesellschaftlichen Be­
dürfnissen soweit zu entsprechen, daß das Prüfungswesen 
in der wissenschaftlichen Forschung ebenso w1e in der 
politischen Diskussion immer noch zu den Tabubereichen 
gehört. Wohl sind in der Vergangenheit manche Untersu­
chungen angestellt worden, um die Funktionen von Prüfun­
gen technisch zu verbessern, um den Leidensdruck zu min­
dern und um die Prozeduren der Prüfung juristisch unan­
greifbar zu machen. Aber nur selten ist dabei berucksichtigt 
worden, daß Prüfungen Institutionen sind, die unter bestimm­
ten histonseh-gesellschaftlichen Bedingungen entstanden 
sind und im Verlaufe ihrer historischen Entwicklung manche 
Funktionen übernommen haben, die in der Gegenwart wo­
möglich nicht mehr erfüllbar oder sinnvoll sind [2]. 

Prüfung als Initiationsritual 

Schon bei oberflächlicher Betrachtung leuchtet ein, daß 
Prüfungen den Initiationsriten einfacher Gesellschaften ähn­
lich sind, mit denen der Übergang zwischen den Altersklas­
sen bzw. die Aufnahme in spezielle Gruppen geregelt wird. 

Der Heranwachsende wird zunächst von seinen bisherigen 
Bezugspersonen isoliert, indem z. B. alle Heranwachsenden 
eines Altersjahrganges in besonderen ln1tiat1onshäusern 
untergebracht werden. Nach dieser Trennung w1rd der Ober­
gang zur neuen Bezugsgruppe (zu den Erwachsenen) rituell 
vollzogen, z. B. durch Mut- und Bewahrungsproben und 
sonstige angsterregende Inszenierungen. Der Übergang fin­
det seinen Abschluß in der Einweihung und Einfügung, in­
dem der Initiations-Kandidat äußerlich mit den Symbolen 
seines neuen Standes ausgestattet und innerlich in die Ge­
heimnisse des Erwachsenen-Standes oder der jeweiligen 
Gruppe eingeweiht wird. Die Ähnlichkeiten zur Prüfung sind 
deutlich: der Prüfungskandidat wird von seinen bisherigen 
Bezugspersonen (den MitschLilern, den übrigen Auszubilden­
den) isoliert, unmittelbar vor der Prüfung gehört er nicht 
mehr ganz zu ihnen; in der Prüfung, d1e angsterregend 
inszeniert und damit wenig transparent ist, hat der Kandidat 
unter anderem zu zeigen, wieweit er Angst ertragen und 
sich (auch fachlich) bewähren kann; hat er diese Bewäh­
rungsprobe überstanden, wird er mit den Zeichen des neuen 
Standes ausgestattet (mit einem Titel oder Zertifikat) und 
gilt nach außen als .,Wissender" (ein gerade initiierter Fach­
arbeiter hat eben mehr zu wissen als ein Auszubildender 
unmittelbar vor der Prüfung). PrLifungen sind also immer 
Ablösung, Übergang und Einfügung zugleich, in ihnen wer­
den diese Schritte dramatisch zusammengedrängt. Der 
Wechsel von einem Stad1um in ein anderes - vollzieht sich 
nicht allmählich durch Anhäufung von Wissen und Fertig­
keiten, sondern dramatisch im Akt der Prüfung. 

Eine kontinuierliche Anhäufung von Wissen und Fertigkeiten 
sowie deren Erprobung in der Praxis würde wohl Prüfungen 
uberflüssig machen. Doch gerade das hartnäckige Festhalten 
am dramatisch inszenierten Prüfungsritual zeigt an, daß der 
rituelle Akt offenbar mehrere Funktionen erfüllt, die durch 
rationale Konstruktion allein nicht zu bewältigen sind. Für 
den einzelnen Prüfling ist die Ablosung von seinem bis­
herigen Zustand krisenhaft, denn er muß bislang vertraute 
Verhaltensweisen, Rollen, Bezugspersonen oder Arbeitsbe­
reiche aufgeben und wenigstens einen Teil seiner Identität 
neu definieren. Er ist der Macht der Prüfenden unterworfen, 
die ihre Macht nicht einfach als solche zeigen dürfen. Neu­
definition der Identität, Kaschierung von Macht, Einweihung 
in die Geheimnisse - und manche Vorgänge mehr - sind 
aber Pmzesse, die nicht offen, durch langwierige Gespräche 
oder einsehbares Handeln vollzogen werden können. Als 
Ersatz bleibt das Ritual, das - weil der Vorgang auch nach 
außen hin dargestellt werden soll - mehr oder minder stark 
zeremonialisiert ist. 

Für derartige Zeremonielle gibt es aus der Geschichte man­
che Beispiele: die mittelalterlichen Berufsstände verlangten 
ihren neuen Mitgliedern zuerst manche Mut- und Geschick­
lichkeitsproben ab, um sie danach festlich in die Zunft 
aufzunehmen; Matrosen mußten beim Passieren des Äqua­
tors eine Feuertaufe bestehen und anschließend einen 
großen Festakt bestreiten; um in manche Kaufmanns-Gilde 
aufgenommen zu werden, mußte noch in der frühen Neuzeit 
oft ein üppiger Festschmaus finanziert werden. Reste der­
artiger Zeremonielle sind heute noch immer erkennbar: 
Pruflinge wie Prüfer erscheinen immer noch in feierlicher 
Kleidung zur Prüfung, der Prüfungsakt findet zumeist in be-
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sonderen Raumliehkeilen statt, nach vollzogener Prüfung 
wird das Ergebnis feierlich verkündet und oft durch schmuck­
volle Urkunden bescheinigt usw. 

Prüfung als Selektion 

Prüfungen dienen nicht nur der Initiation, sie sollen auch 
geeignete Personen fur vorhandene Positionen auswählen. 
Die Selektionsfunktion ist historisch schon relativ früh in 
Form von Prüfungen institutionalisiert worden. Das altchine­
sische Kaiserreich hat bereits vor rund drei Jahrtausenden 
ein formalisiertes Prüfungswesen zur Auswahl der Beamten 
und zur Brechung des Adelsmonopols eingerichtet, das in 
verfeinerter Form bis 1949 fortbestanden hat (zeitweilig war 
es in der chmes1schen Ver1assung als "fünfte Gewalt" neben 
Regierung, Parlament, Gerichtsbarkeit und Zensoramt ver­
ankert). Dieses Prufungssystem, das übrigens zwischen dem 
17. und dem 19. Jahrhundert vielen Reformen der Bürokra­
tien in Westeuropa als Vorbild gegolten hat, sollte d1e Aus­
wahl des Personals für staatliche Aufgabenbereiche ratio­
naler und damit durchschaubarer und demokratischer ge­
stalten, als dies durch andere Auslesekriterien (z. B. Erblich­
kelt, soziale oder regionale Zugehörigkeit) möglich war. ln­
sofern der Zugang zu den Prüfungen nicht an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden war, hatte das Prüfungswesen 
egalitare bzw. demokratische Tendenzen. Sie konnten freilich 
nur unzureichend verwirklicht werden, weil die Prüfungen 
Kenntnisse und W1ssen voraussetzten - Voraussetzungen, 
die beim Fehlen eines allgemeinen und egalitaren Bildungs­
systems kaum erfullt waren. 

Zwei weitere Funktionen, die auch von späteren und gegen­
wartigen Prüfungssystemen wahrgenommen werden, waren 
schon damals Erteilung von Berechtigungen und Verleihung 
von Prestige. Mit dem Prufungserfolg erlangte der Bewer­
ber - je nach Maßgabe der freiwerdenden Positionen -
ein Anrecht auf eine Beamtenstelle (auf die allerdings man­
cher Bewerber ein Leben lang warten mußte), zudem ma­
terielle Vergünstigungen, Steuer- und Rechtsprivilegien so­
wie ein hohes Sozialprestige. Dieses Sozialprestige beruhte 
weniger auf der individuellen Leistung als auf der Zuge­
hörigkeit zur gesellschaftlichen Gruppe der Geprüften. Die 
Erteilung von Berechtigungen und die Verleihung von Sozial­
prestige ist in allen gegenwärtigen Prufungssystemen - zu­
mal im berufsqualifizierenden Bereich - ebenso enthalten 
wie die Selektionsfunktionen. Von Art und Reichweite der 
Selektion hängt u. a. der Umfang der Berechtigungs- und 
Prestigeverleihung ab: Eme Prüfung, mit der ein Großunter­
nehmen Mitarbeiter für bestimmte Tätigkeitsbereiche aus­
wählt, hat eine geringe Reichweite und erteilt damit nur 
wenig Berechtigungen bzw. Prestige; die Meisterprüfung m 
einem begehrten Beruf, die auf früheren Ausleseprozessen 
aufbaut und so stufenweise aus der potentiell recht großen 
Grundgesamtheit nur wenige "Qualifizierte" ausliest, verleiht 
relativ viele Berechtigungen und hohes Sozialprestige. 

Historische Reste und neue Aufgaben 

Die beiden Grundfunktionen von Prüfungen, lnit1at1on und 
Selektion, sind je nach Gesellschaftsformation unterschied­
lich institutionalisiert worden. Die mittelalterlichen Zünfte 
und Gilden regulierten den Zugang zu den Berufen durch 
Aufnahmerituale und Prüfungen; der Ubergang zwischen den 
einzelnen Stufen der Berufsausübung wurde ebenfalls durch 
Prüfungen reguliert (Lehrling - Geselle - Meister) [3]. Das 
genossenschaftliche Selbstergänzungsrecht der Berufe kon­
trollierte über Prufungs- und Aufnahmerituale nicht nur Um­
fang und Qualifikation der Berufszugehörigen, sondern auch 
deren Normen und Werte. Sie hatten also Selektions- und 
:nitiationsfunktionen gleichermaßen zu erfüllen. Später, im 
Zeitalter des absolutistischen Staates, sollten andere Prü­
fungsinstitutionen das Monopol der Zünfte und Gilden bre­
chen: staatlich organisierte bzw. kontrollierte Prüfungen 
sollten nun qualifiziertes Personal für berufliche Tätigkeits­
felder auslesen, die wegen der rückwartsgewandten Mono-

polansprüche der Zünfte und Gilden nicht mehr angemessen 
besetzt werden konnten. Prüfungen bekamen staatlich-ad­
ministrative Aufgaben bei der Durchbrechung berufsständi­
scher Schranken (ähnliche Funktionen hatten Prüfungen 
übrigens, als der absolutistische preußische Staat des 18. 
Jahrhunderts mit Hilfe von Prufungen das Beamten- und 
Richtermonopol des Feudaladels durchbrechen wollte). Mit 
der Industrialisierung und dem Aufkommen des Bürgertums 
erlangte das berufliche Prüfungswesen zusätzliche Funktio­
nen: Zum einen proklamierte das Bürgertum individuelle 
Leistung als Gegenwert zur feudalen bzw. berufsständischen 
Gesellschaftsordnung, wodurch die Leistungs- und Konkur­
renzidee auch im Prüfungswesen Einzug hielt (Prüfungen 
sollten die individuelle Leistungsfähigkeit messen und nach 
außen hin dokumentieren); zum anderen wurden die Arbeits­
kratte mit der Industrialisierung notwendigerweise sozial wie 
regional mobiler und damit kam den Prüfungen zusätzlich 
d1e Allokations- bzw. Steuerungsfunktion für das Beschäfti­
gungssystem zu. Aus den feudalen und berufsständischen 
Beschrankungen früherer Gesellschaftsformationen befreit, 
wurde die Arbeitskraft individualisiert und damit je nach den 
Bedurfnissen des Beschäftigungssystems steuerbar. Fur ei­
nen großen Teil der Bevölkerung bedeutete dies zunächst 
nur die Ohnmachtssituation, seine Arbeitskraft verkaufen zu 
mussen. ln dem Maße aber, 1n dem mit der Industrialisie­
rung und Technisierung eine höhere Qualifikation verlangt 
wurde, wurde der Berufszugang an formal nachweisbare 
Qualifikationen gebunden. Prüfungen erhielten immer mehr 
die Aufgabe, Qualifikation nachzuweisen und die Qualifizier­
ten im Beschäftigungssystem auf die relevanten Positionen 
zu verteilen. Diese Funktion ist bis heute - mit der jewei­
ligen Konjunktursituation und dem ökonomischen Entwick­
lungsstand schwankend - weiter angewachsen [4]. Ebenso 
ist eine andere Funktion des Prüfungswesens seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts immer deutlicher in den Vordergrund 
getreten: die Legitimation gesellschaftlicher Ungleichheit. Als 
das Bürgertum mit dem Aufkommen der Arbeiterschaft und 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Strukturwandlungen seine 
Position bedroht sah, wurde das Prüfungssystem 1mmer be­
deutsamer bei der Propagierung der Ideologie sozialer 
Chancengleichheit. Politisch wurde dies zuerst in der Wei­
marer Republik vorgespielt, als die bis dahin sozial Benach­
teiligten durch Prüfungen ihre Unterprivilegierung abschüt­
teln sollten, um das Bildungs- und Berufswesen egalitärer 
zu gestalten. Die Ideologie der sozialen Chancengleichheit 
- bei faktischer Ungleichheit - hat sich bis in die Gegen­
wart erhalten und noch verstarken können. 

Prüfungen sind also keineswegs neue, nach den aktuellen 
Bedürfnissen konstruierte Einrichtungen, sondern historisch 
sedimentierte Institutionen. Zu den historischen Funktionen 
sind in der Gegenwart einige zusätzliche Aufgaben getreten 
- z. B. die Differenzierung neuer Berufe -, die mit früheren 
Funktionen ein Funktionengemisch bilden. 

Prüfungen als Funktionengemisch 

Sowohl durch die Anlagerung unterschiedlicher Funktionen 
im Verlauf der historischen Entwicklung als auch durch di­
vergierende Interessen und Mehrschichtigkeit in der Gegen­
wart haben Prüfungen keine eindeutige Funktionsbestim­
mung, sondern stellen eine Mischung verschiedener Funktio­
nen dar. Die von unterschiedlichen Interessengruppen auf 
verschiedenen Ebenen beanspruchten Funktionen stehen 
teilweise im Widerspruch zueinander. Diese Widersprüch­
lichkeil begründet aber - so paradox diese Feststellung 
auch klingen mag - gerade die Stabilitat der Prufungsinsti­
tutionen, denn es finden keine Koalitionen zur Abschaffung 
des Prufungswesens zusammen. 

Zwischen den beiden Grundfunktionen - Initiation und Se­
lektion - läßt sich ein Raster von Prüfungsfunktionen ent­
falten, deren Reichweite vom betroffenen Individuum bis hin 
zur Gesamtgesellschaft reicht. Für das betroffene Individuum, 
beispielsweise für den Auszubildenden, der die Gesellen-
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prüfung ablegen will, bedeutet die Prüfung zumindest drei­
erlei: Realitätserprobung, Selbstverwirklichung und Krise. ln 
der Prüfung muß er probeweise unter Beweis stellen, wie­
weit er die zukünftige berufliche Realität, die typischerweise 
von einem Gesellen bzw. Facharbeiter zu leisten ist, meistern 
kann. Zu diesem Zwecke wird ein Stück der angenommenen 
zukünftigen Realität in der Prufungssituation szenisch ver­
dichtet: Der Prüfling hat mit Arbeitsproben zu demonstrieren, 
in welchem Umfang er in dieser Situation für die angenom­
mene zukünftige Realitätsbewältigung geeignet ist, um Vor­
aussagen auf zukünftige Verhaltensmöglichkeiten bzw. Feh­
ler zu treffen. Diese Prufungsfunktion soll damit legitimiert 
werden, daß sowohl der emzelne als auch die Gesellschaft 
vor Fehlern geschützt werden sollen: ein Chemielehrling 
mag in der Prüfungssituation versehentlich G1ft statt Heil­
mittel herstellen, ohne damit großen individuellen und ge­
sellschaftlichen Schaden anzurichten - in einer zukünftigen 
Praxis hätte ein solcher Fehler dagegen schlimme Folgen. 
Mit der Erprobung der Realität erfährt der Prüfling auch 
etwas über seine eigenen Fähigkeiten. ln der Prüfung wird 
er durch andere Menschen bewertet; er entaußert ein Stück 

sich, erhält dafür aber eine Bewertung seiner Entäuße­
rung. Dadurch gewinnt er - so die Argumentation 
Funktionsbestimmung - einen Maßstab zur Selbstelnschat­
zung und damit zur Definition seiner ldentitat. Freilich ist 
die Kehrse1te dieses Zuwachses an Identitätsbestimmung 
Angst und Knsenhaftigke1t. Weil d1e Prüfung dramatisch ins­
zeniert und mit hohen Erfolgs-/Mißerfolgs-Erwartungen aus­
gestattet ist, erzeugt sie Angst. ln welchem Umfange Angst 
entsteht und mit welchen Mitteln Angst bewältigt wird, hängt 
vom jeweiligen psychosozialen Reifungsstadium ab. Die be­
reits in der frühkindlichen Entwicklung angelegten Mecha­
nismen der Angstentstehung und -bewältigung werden durch 
die Erfahrungen in der Familie und im Bildungswesen ver­
stark! und nur noch teilweise verandert. Die frühkindliche 
Wahrnehmung der Ellern als strafende bzw. lobende Instan­
zen wiederholt sich in der Prüfungssituation [5). 

All dies läßt die Feststellung zu, daß die Prüfung den je­
weiligen psychosozialen Reifungszustand feststellt, er­
mittelt, wieweit der Kandidat Angst ertragen kann. Da d1eser 
Reifungszustand aber - von den je nach sozialer Schicht­
zugehörigkeit variierenden - Sozialisationserfahrungen ab­
hängt, wird in jeder Prüfung immer auch ein Stück Sozial­
qualifikation bloßgelegt. Prüfungen ermitteln nicht nur fach­
liche Qualifikation, sondern auch gesellschaftliche Qualifi­
kation. Die Relation zw1schen fachlicher und gesellschaft­
licher Qualifikation dürfte mit der Prüfungsart bzw. dem 
Prüfungsbereich wechseln: die implizite Betonung gesell­
schaftlicher Qualifikationen dürfte im Bildungswesen höher 
liegen als in Berufsausbildung und -tatigkeit, doch werden 
auch im Berufssystem gesellschaftliche Fähigkeiten wie 
"Durchsetzungsfahigkeit", "Punktlichkeit", "Zuverlässigkeit" 
und dergleichen geprüft. Diese Funktion des Prufungswe­
sens, die aus der Krisenhalligkeil der Prufungssituation re­
sultiert, überdeckt die anderen Funktionen (Realitätserpro­
bung, Selbstverwirklichung). Die Krisenhalligkeil der Prü­
fungssituation wird fur das Individuum aber noch dadurch 
verstärkt, daß jede Prufung einen Einschnitt im jeweiligen 
Lebensweg bedeutet. Mit der Prüfung wird ein Abschnitt 
beende!, ein neuer begonnen; mit der erfolgreichen Prüfung 
erfolgt v1elfach ein RollenwechseL Der bisherige 
dende übernimmt die Rolle des Gesellen bzw. Facharbeiters, 
er wird von den bisherigen Lehrlingen getrennt. Mit die­
sem Obergang wird der Prüfling auf die Normen und Werte 
seiner neuen Rolle festgelegt. Daher hat er in der Prüfung 
implizit auch nachzuweisen, wieweit er N?rmen 
und Werte vennnerlicht hat. Hierfür ist in der amenkamsehen 
Literatur der Begriff "geheimer Lehrplan" ("hidden curricu­
lum") geprägt worden. ln einer handwerklichen Gesellen­
prüfung werden nicht nur fachliche Fähigkeiten, sondern 
auch Verhaltensnormen, Ethos und Gesellschaftsbilder des 
Handwerks mitgeprüft, weil der Prüfling auf die Rolle des 

Gesellen und auf die Rolle des Handwerkers festgelegt wird. 
Hieran wird wiederum der Initiationscharakter der Prufung 
deutlich. 

Bislang wurden Funktionen diskutiert, die das Prüfungs­
system für das jeweilige Individuum hat. Für den (berufli­
chen) Ausbildungsbereich haben Prüfungen aber andere 
Funktionen. Beispielsweise sollen Prufungen das Lernen 
motivieren und steuern. Das Hauptargument für diese Funk­
tionsbestimmung liegt darin, daß d1e Auszubildenden nicht 
hinreichend durch Interesse an der Sache, Spaß oder Neu­
gierde (= intrinsische Motivation) zum Lernen .. motiviert 
werden konnen, sondern dazu den Druck der Prufung be­
nötigen (= extnnsische Motivation). Eme solche Argumen­
tation verweist freilich weniger auf ein naturgegebenes 
menschliches Motivationsdefizit, sondern vermutlich eher auf 
ein Defizit der Ausbildung selbst. Lehren und Lernen im 
Berufs- und Ausbildungssystem sind - nach dem gegen­
wärtigen Stand psychologischer und erziehungswissenschaft­
licher Erkenntnisse - prinzipiell so organisierbar, daß sie 
m1t einem Minimum an äußerem Druck auskommen können. 
Der äußerliche Druck der Prüfungen erleichtert allerdings 
das Lehren und Unterweisen und wird daher gern als Ersatz 
fur didaktische Unzulänglichkeiten benutzt. Zusätzlich sollen 
Prufungen aber auch das Lernen steuern, indem sie einer­
seits die Zielrichtung des Lernens angeben und andererseits 
eine Rückmeldung über das bereits Erlernte ermöglichen [6). 
Diese Funktionen sind allerdings immer dann fragwürdig, 
wenn Prüfungen sachlich begründete Lehr- oder Ausbil­
dungspläne ersetzen müssen (Prüfungsordnung als Curricu­
lumersatz) oder wenn Prüfungen Lernprozesse abschließen, 
ohne eine Korrektur des Lernens zu ermöglichen (was bei 
punktuellen Abschlußprüfungen der Fall ist). Als Instrument 
der Lernsteuerung können Prüfungen nur dann dienen, wenn 
sie Änderungen im Lernprozeß ermöglichen und der zu ler­
nende Stoff inhaltlich und nicht bloß formal durch Prü­
fungsordnungen begründet ist. 

Eng m1t dieser Funktion hängt eme andere Funktionsbestim­
mung des Prüfungssystems zusammen: Leistungsmessung 
und -prognose. Prüfungen sollen die Leistungen des jeweili­
gen Kandidaten messen und wahrscheinliche Aussagen auf 
seine zukünftige Leistungsfähigkeit zulassen. Die Leistungs­
messung setzt erstens voraus, daß die Dimensionen und Kri­
terien der Leistung genau festgelegt sind, zweitens, daß die 
übrigen Faktoren der Situation kontrolliert werden können 
und drittens, daß die Ergebnisse nur für die Situation der Lei­
stungsfeststellung gelten dürfen. Aber all diese Vorausset­
zungen sind in der stark angsterregenden Situation der Prü­
fung kaum zu verwirklichen: die Festlegung der Leistungs­
dimensionen und -kriterien ist nur unzureichend möglich, 
solange nicht geklärt werden kann, was eigentlich Leistung 
ist. Die Störfaktoren der Prufungssituation sind ebensowenig 
zu kontrollieren wie die subjektiven Faktoren des Prüfer­
handelns (wie die zahlreichen Untersuchungen über die 
geringe Wiederholungszuverlässigkeit von Prüferurteilen zei­
gen); trotz der Bezogenheil auf den Prüfungszeitpunkt wer­
den die Ergebnisse der Prüfung losgelöst von der Situation 
als langerfristig gultige Leistungsindikatoren behandelt, die 
zudem noch durch Ziffernzensuren bzw. Punktwertungen den 
Eindruck scheinexakter Objektivität erwecken. Wie die zahl­
reichen Untersuchungen der Prüfungsforschung in den letz­
ten Jahrzehnten ergeben haben, sind Prüfungen höchst 
mangelhafte Instrumente der Leistungsmessung, die keinen 
Vergleich mit anderen Forschungsinstrumenten aushalten. 
Ihre geringe Tauglichkeit zur Diagnose des augenblick­
lichen Leistungsstandes läßt eine Verwendung als Prognose­
instrument nur eingeschränkt zu. Dagegen sind Prüfungen 
besonders geeignet zu messen, wieviel Angst jemand er­
tragen kann I 

Für das Beschäftigungssystem haben Prüfungen und die mit 
ihnen verliehenen Zertifikate insbesondere Steuerungsfunk­
tionen. Die Qualifiziertesten - so lautet die Begründung für 
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diese Funktionsbestimmung - sollen in die jeweils rele­
vanten Positionen geschleust werden oder anders formuliert: 
durch Prüfungen und Zertifikate wird die Verteilung (Allo­
kation) von Qualifikation auf die Positionen des Beschäfti­
gungssystems geregelt. Die Qualifikation wird n1cht mehr vor 
jeder Obernahme eines Bewerbers in eine entsprechende 
Position neu überprüft, sondern nach dem vorhandenen 
Zertifikat eingeschatzt. Das Zertifikat erlaubt eine bürokra­
tische Handhabung der Qualifikation: die einzelnen Qualifi­
zierten werden austauschbar und können zudem - je nach 
Examensnote und Abschlußzeugnis - hierarchisch einge­
stuft werden. Zumindest beim Eintritt in das Beschaftigungs­
system können d1e Inhaber von Prufungszert1fikaten ähnlich 
wie Geld oder standardisierte Güter behandelt werden; die 
Examensbewertung erlaubt außerdem in den meisten Fällen 
eine Einstufung des "Marktwertes" (Gehalt, Besoldungs­
stufe usw.). Die individuellen Fähigkeiten können durch das 
Prüfungssystem, das m1t dem Zertifikat jeweils durchschnitt­
liche Befähigungen bescheinigt und durch d1e Prüfungsord­
nungen durchschnittliche Qualifikationen erzwmgt, nicht zur 
Entfaltung gelangen. Die Verdurchschnittlichung und Stan­
dardisierung sollen die Steuerungs- und Allokationsfunktion 
des Pn.ifungswesens erleichtern - eine adäquate Persön­
lichkeitsentfaltung wird allerdings damit erschwert. 

Zur Steuerungsfunktion kommt noch eine weitere Funktion 
hinzu, die mit dem Beschäftigungssystem zusammenhimgt. 
Durch Prüfungen werden die Grenzen des jeweiligen Berufes 
festgelegt. Tätigkeitsfelder, die nicht durch Prüfungen abge­
deckt sind, gelten nicht als Berufe. Neue Berufe, die sich 
aus der Professionalisierung solcher Tatigkeitsfelder erge­
ben, müssen sich erst gegen die bereits etablierten Berufe 
und ihre qua Prufungen gegebenen Abgrenzungen durch­
setzen. Die Geschichte ist reich an Beispielen, in denen 
die Professionalisierung neuer Tätigkeitsfelder durch vor­
handene Prüfungssysteme blockiert wurde. Allgemeiner de­
finieren Prüfungen die Grenzen zwischen Bildungs- und 
Berufswesen und markieren die Binnenstrukturen im Bil­
dungssektor (z. B. Abgrenzung zwischen den Bildungsinsti­
tutionen und den Fächern) ebenso wie im Beschäftigungs­
system. Prüfungen haben somit strukturbildende Funktio­
nen, die der Stabilisierung der Gesellschaftsstruktur und der 
Erhaltung von Herrschaftssystemen dienen. 

Wenn Prüfungen Berechtigungen, Privilegien und Sozial­
prestige verleihen, den Zugang zu Bildung und Beruf regeln, 
die Abgrenzung zwischen Berufen und zwischen Beschäfti­
gungsniveaus definieren, dann prägen sie auch die jeweilige 
Schichtungs- bzw. Klassenstruktur der Gesellschaft. Dies 
kann in doppelter Weise geschehen: Prüfungen können 
soziale Mobilität und Chancengleichheit ermöglichen und 
damit die Gesellschaftsstruktur umgestalten, sie können um­
gekehrt aber auch durch soziale Selektivität zur Erhaltung 
der bestehenden Gesellschaftsstruktur beitragen. Nach ein­
schlägigen Untersuchungen leisten Prüfungen in der west­
deutschen Gesellschaft der Gegenwart zwar einen Beitrag 
zur Herstellung von Mobilität, doch trägt gerade die starke 
Selektivität des Bildungswesens immer noch zu einem hohen 
Grad von "sozialer Erblichkeit der Schichtzugehörigkeit" 
(Bourdieu/Passeron) bei. Prüfungen regulieren ein ökono­
misch wie gesellschaftlich erforderliches Maß an Mobilität 
und erzeugen den Eindruck sozialer Durchlässigkeit, stabili­
sieren aber gleichzeitig über das Bildungswesen die vor­
handenen Sozialstrukturen. 

Erfolgt durch Prüfungen sozialer Aufstieg, so erfolgt u. a. 
über Prüfungen eine Festlegung auf die Normen und Werte 
der neuen Schicht. Das Arbeiterkind, das die zahllosen Prü­
fungsbarrieren des Bildungswesens überwindet und schließ­
lich in einen akademischen Beruf gelangt, hat nicht nur in 
den zahlreichen Prüfungen Verzicht auf wesentliche Teile 
seiner Herkunftsnormen le1sten müssen (weil das höhere 
Bildungswesen immer noch an Mittelschichtnormen orientiert 
ist), sondern wird mit dem jeweiligen Prüfungserfolg schließ-

l1ch zum Verfechter dieser Selektionsinstrumente, die ihm 
letztlich zu semer neuen sozialen Identität verholfen haben. 
Weil Prufungen nicht nur fachliche Qualifikation feststellen, 
sondern implizit auch gesellschaftliche Qualifikationen eru­
ieren, darf mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen wer­
den, daß das Pri.Jfungswesen die Anpassung an die vorherr­
schenden Normen und Werte höher prämiiert als Abwei­
chungen und individuelle Entfaltung. Diese Anpassung be­
deutet bereits ein Stück Herrschaftssicherung. Doch läßt sich 
die Herrschaftsfunktion noch plausibler durch den Vergleich 
mit dem Strafverfahren verdeutlichen. Prüfungen verlaufen 
nach dem Muster von Strafprozessen: über den Kandidaten 
wird gerichtet und am Ende erhält er ein Urteil, das in vielen 
Fallen lebensli:mglich gilt. Ein nichtbestandenes Examen 
kann ebenso zeitlebens zum Etikett werden wie ein Examens­
erfolg, zumal eine Revision in vielen Fällen nicht möglich ist. 
Selektionen, die auf den ersten Stufen des Bildungswesens 
stattgefunden haben, sind -zumindest 1m Bildungswesen -
oft nicht reparabel; ahnliches g1lt auch im Berufssystem. Prü­
fungen dienen als Etikettierung, ihre Ergebnisse kommen Ur­
teilen gleich, deren Revision vielfach nicht gelingt. 

Eine solche Etikettierung wie auch die meisten anderen hier 
dargestellten Funktionen des Prüfungswesens machen an­
dere sinnvolle Funktionen des Berufs- und Bildungssystems 
unmöglich: eine Entfaltung der indJVJduellen Fähigkeiten, für 
d1e Prüfungen durchaus Maßstabe und Ruckkoppelungen 
bieten könnten, wird durch die Bürokratisierung und Ver­
durchschnittlichung des Pri.Jfungswesens verhindert; Grup­
pen- und Teamarbeit wird durch die angsterregende und 
individualisierende Wirkung von Prüfungen unterbunden; 
eine sinnvolle Verzahnung von Ausbildung und Praxis wird 
blockiert, solange Prüfungen als Scharnier für d1e sich aus­
einanderentwickelnden Bildungs- und Beschäftigungssekto­
ren herhalten müssen; Berufs- und Bildungsmobilität durch 
Pn.ifungen müssen solange Illusion bleiben, soweit außer­
fachliche Kritenen in der Prüfung dominieren usw. Manch 
kritische Frage wäre hier anzuschließen. 

Jedoch hat es wenig Sinn, nur Mängel zu benennen oder 
Alternativen anzubieten. Zunächst gilt es einmal, die Wider­
stände gegen Veränderungen im Prüfungswesen genauer zu 
analysieren, die sich vor allem aus der Funktionenmischung 
und den daher divergierenden Interessen ergeben. Und 
schließlich müßte eine Prüfungsforschung die Trennung 
zwischen der Erforschung von Pn.ifungen im Bildungssektor 
von jenen im Berufssektor ebenso überwinden wie den 
Mangel an Phantasie. Denn nur mit viel wissenschaftlicher 
und praktischer Phantasie wird es möglich sein, das rigide 
und ständ1g we1ter ausufernde Prufungssystem als gesell­
schaftliche Institution in dieser Form zu uberwinden. Es 
bleibt allerdmgs offen, ob sich dabei die Hoffnung erfüllt, 
die der deutsche Staatswissenschaftler Robert von Mohl 
schon 1841 hatte: "Nichts ist mbglicher, als daß das ganze 
Prüfungswesen wieder vollkommen aus der Welt verschwin­
det, welche auch in der That ohne dasselbe lange genug 
bestanden hat und zum Theile noch besteht ... Nun, dann 
wird das verzweigte und fein ausgebildete Prüfungswesen 
einen merkwurdigen Abschnitt in den künftigen Staats- und 
Rechtsgeschichten bilden, zur Verwunderung der dann Le­
benden". 

Anmerkungen 

[1] Dieses Zitat befindet sich bei Fr. Paulsen - Die deutschen Univer­
sitäten und das Universitätsstudium. Berlin 1902, S. 442. Eine Uber­
sicht uber Symptome und Ursachen von Prufungsangst habe ich 
als Buch vorgelegt: H W. Prahl: Prufungsangst, München 1977. 
Dort befindet SiCh auch weilerfuhrende Literatur 

[2] Eme hislorisch-gesellschaflliche orientierte Erforschung des Prü­
fungswesens ist in der Gegenwart sehr selten. Fur den Hochschul­
bereich liegen neuerdmgs einige Studien vor. Vgl. St Kvale -
Prüfung und Herrschaft, Weinheim 1972 H. W. Prahl - Hochschul­
prüfungen - Sinn oder Unsinn?, Munchen 1976. Für den berufs­
bildenden Bereich liegen bislang nur Teilstudien vor. 
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[3] Eine dre1gliedrige Abstufung war ubrigens nicht nur im mittelalter­
lichen Berufssystem ublich Auch die Kirche und d1e Universitaten 
stuften 1hre H1erarch1en dre1gl1edng ab. D1e Dreigl1edrigke1t Lehr­
lmg-Geselle-Melster hat s1ch b1s m d1e Gegenwart ebenso er­
halten wie die Dreigliedrigke1t des allgememen Bildungswesens. 

[4] Eme Untersuchung uber die gegenwi1rl1gen Steuerungsfunktionen 
von Prüfungen und Zertifikaten haben vorgelegt: K. Schweikert! 
D. Gneger - D1e Steuerungsfunktion von Zertifikaten und forma­
lisierten Ausblldungsgangen fur das Beschäftigungssystem, Goi­
tingen 1975. 

Wilfried Reisse 

[5] Derartige Befunde sind vor allem von der psychoanalytischen Prü­
fungsangstforschung bei Studenten und Schülern erhoben worden; 
für den berufsbildenden Bere1ch l1egen Untersuchungen uber Prü­
fungsangst kaum vor Eine allgememe Darstellung der Ansatze zur 
Erklarung von Prufungsangst habe ich vorgelegt (H. W. Prahl -
Prufungsangst, München 1977). 

[6] Fur das Berufsbildungswesen werden diese Funktionen in einem 
Forschungsprojekt des BBF erforscht: Prufungen und Lernerfolgs­
kontrollen (W. Re1sse u. a.). 

Prüfungen und lerndiagnostische Maßnahmen in der beruflichen 
Bildung - ein systemtechnischer Ansatz zu ihrer Verbesserung 

Es wird ein umfassend anwendbarer methodischer Ansatz 
beschrieben, mit dessen Hilfe auch bei sehr unterschied­
lichen Prüfungen und lerndiagnostischen Maßnahmen gegen­
wärtig bestehende Mängel beseitigt und Probleme gelöst 
sowie grundlegende Verbesserungen des beruflichen Prü­
fungswesens vorbereitet und realisiert werden können - so­
weit überhaupt in diesem Bereich Verbesserungen möglich 
sind. Bei dieser Innovationsstrategie werden insbesondere 
systemtheoretische Konzepte und systemtechnische Verfah­
ren angewandt. Ausgangspunkt ist dabei der Begriff des 
Prüfungs-Lerndiagnose-Systems, dessen wesentliche Merk­
male anhand von Problemen bei beruflichen Prüfungen er­
läutert werden. Auf dieser Grundlage wird beschrieben, wie 
man bei der Verbesserung von Prüfungs-Lerndiagnose-Syste­
men vorgeht. Dabei werden einzelne Aktivitäten aufgelistet, 
kritische Arbeitsschritte diskutiert und Varianten des Vor­
gehens aufgezeigt. 

1. Zielsetzung 

Prüfungen sind mit Problemen verbunden - nicht nur für 
die Teilnehmer an einer Prüfung, sondern auch für diejeni­
gen, die Prüfungen planen und durchführen. Einen eng damit 
verknüpften Bereich stellen lerndiagnostische Maßnahmen 
dar, die in der beruflichen Bildung etwa mit Bezeichnungen 
wie "Lernstandmessung", "Lernerfolgskontrolle", "Ausbil­
dungseignungsprognose" charakterisiert werden. 

Im vorliegenden Beitrag geht es weniger darum, diese Pro­
bleme aufzulisten, Lösungen vorzustellen oder über die bis­
herige Arbeit zu berichten. Vielmehr soll - als Innovations­
strategie - ein allgemein anwendbarer methodischer Ansatz 
skizziert werden, mit dessen Hilfe auch bei sehr unterschied­
lichen beruflichen Prüfungen und lerndiagnostischen Maß­
nahmen gegenwärtig bestehende Mängel beseitigt und Pro­
bleme gelöst werden können. Dieser Ansatz kann ebenso zu 
grundlegenden Revisionen des beruflichen Prüfungswesens 
dienen, falls sich diese als erforderlich erweisen sollten. Im 
Prinzip besteht dieser Ansatz darin, auf die hier anstehenden 
Fragen systemtechnische Verfahren anzuwenden, die sich 
bereits in vielen anderen Bereichen bewährt haben. Diese 
Verfahren sind nicht nur für die Erforschung und wissen­
schaftlich begrundete Verbesserung umfassender Prüfungs­
systeme gedacht. Die weitere Entwicklung zielt darauf ab, 
Entscheidungsträgern aus der Prüfungspraxis (beispielsweise 
Referenten der zuständigen Stellen für das Prüfungswesen, 
Mitgliedern von Berufsbildungsausschüssen) Hilfen an die 
Hand zu geben, mit denen sie ihr jeweiliges Prüfungssystem 
selbst verbessern können. 

2. Prüfungen, lerndiagnostische Maßnahmen 
und Systemtechnik 

"Prüfungen" werden definiert als "Verfahren zur Ermittlung 
bestimmter persönlicher Eigenschaften, die mit einer recht-

lieh bedeutsamen Bekundung des Ergebnisses abschließen" 
(PIETZCKER, 1975, S. 27); zu denken ist an Abschluß- und 
Gesellenprufungen in der beruflichen Erstausbildung, an 
Ausbildereignungsprufungen, an Fortbilduogsprüfungen (z. B. 
als Bilanzbuchhalter), an Ausleseprüfungen für Bewerber um 
einen Ausbildungsplatz, an firmeninterne Abschlußprüfungen 
bei der Ausbildung in Großbetrieben, an Laufbahnprüfungen 
1m öffentlichen Dienst, an Abschlußprüfungen beruflicher 
Schulen (z. B. Fachschulen) - die Reihe von Beispielen für 
berufliche Prüfungen könnte noch fortgesetzt werden. 

Eignungsuntersuchungen bei der Berufsberatung, Klassen­
arbeiten in beruflichen Schulen, Beurteilung von Auszubil­
denden und Bewertung von Arbeitsproben als Grundlage für 
d1e individuelle Ausbildungsplanung, die schulpsychologische 
Untersuchung eines Auszubildenden mit Erziehungsschwie­
rigkeiten sollen dagegen als "lerndiagnostische Maßnahmen" 
betrachtet werden. Hier geht es in erster Linie darum -
wie allgemein in der pädagogischen Diagnostik - "Infor­
mationen zur Optimierung des pädagogischen Handeins zu 
gewinnen" (REULECKE u. ROLLETT, 1976, S. 177). 

Obwohl in diesem Beitrag - wie allgemein in der Arbeit des 
BIBB - Prüfungsprobleme im Vordergrund stehen, müssen 
lerndiagnostische Maßnahmen in die Überlegungen mitein­
bezogen werden, da mit vielen beruflichen "Prüfungen" (z. B. 
der Zwischenprufung in der beruflichen Erstausbildung) auch 
eindeutig pädagogische Ziele verfolgt werden sollen. Eine 
ausschließliche Beschränkung auf den Prüfungsaspekt ist 
auch nicht vertretbar, wenn man die Ausbildungsproblematik 
bei wichtigen Sondergruppen wie Behinderte, Jungarbeiter, 
Gastarbeiter, berufsunreife Jugendliche usw. berücksichtigt. 

Mit "Systemtechnik" bezeichnet man allgemeine Verfahren 
zur Lösung von Gestaltungs- und Planungsproblemen, die 
zunachst für militärische Aufgaben und für die Raumfahrt 
entwickelt und daran anschließend auf Probleme in vielen 
anderen Bereichen - z. B. auch in der Pädagogik - ange­
wandt wurden [1]. Der systemtechnische Ansatz kann wir­
kungsvoll ergänzt werden durch Ergebnisse der Innovations­
forschung und besonders durch Erkenntnisse und Verfahren 
aus der Organisationsentwicklung (u. a. BORRMANN, 1973, 
GEBERT, 1974). Dieser relativ neue Forschungszweig liefert 
Hinweise, wie Änderungsprozesse in Organisationen ablau­
fen, wie man gezielte Änderungen vorantreiben kann und 
welche Bedingungen den Änderungserfolg beeinflussen. 

3. Prüfungs-Lerndiagnose-Systeme 

Grundlegend für die weiteren Überlegungen ist der Begriff 
des Prüfungs-Lerndiagnose-Systems (oder auch des Prü­
fungssystems, falls nur dieser Akzent im Vordergrund steht). 
Es sollen daher anhand der Abbildung und einiger Probleme 
aus dem Bereich beruflicher Prüfungen und Lernerfolgskon­
trollen die wesentlichen Bestimmungsstucke von Prüfungs-


